
I. Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und Abs.
3 BauGB vom 13.10.2021 bis 12.11.2021

1

ANLAGE 1

Universitätsstadt Gießen

1. vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplanes
GI 01/43 "Am Güterbahnhof II"

im vereinfachtem Verfahren
gem. § 13 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Stel lungnahmen der Öffentl ichkeit sowie der Behörden und sonstiger
Träger öffentl icher Belange

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen

- der Offenlegung des Entwurfs gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr.
2 und Abs. 3 BauGB

- und der Betei l igung der Behörden und sonstiger Träger öffentl icher
Belange zum Entwurf gemäß §1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB

abgegebenen Stel lungnahmen

Gießen, den 06.01 .2022

Es gingen keine Stel lungnahmen aus der Öffentl ichkeit ein.

II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vom 13.10.2021 bis
12.11.2021

Stellungnahmen, die nicht oder nicht vollständig berücksichtigt
werden konnten und daher der Abwägung unterliegen:
- Telekom (1 6.1 1 .2021 )
- Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (1 7.1 1 .2021 )
- Deutsche Bahn AG (30.1 1 .2021 )

Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und
daher keiner Abwägung unterliegen:
- Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (1 4.1 0.2021 ) : Der Hinweis
auf notwendige Regelungen für betroffenes städtisches Grundstück wird
zur Kenntnis genommen, Bodenneuordnung ist vertraglich zu regeln.

- Landesbetrieb Bau und Immobil ien Hessen (1 9.1 0.2021 ) :
Die Hinweise zur Verkehrs- und insbesondere Fußgängerführung zur
zukünftigen Gedenkstätte und Jugendherberge im Meisenbornweg wurden
bereits im Planungsprozess beachtet. Die weitere Fußgängerführung liegt
außerhalb des Plangebietes.

- Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (01 .1 1 .2021 ) :
Die Hinweise zur Kampfmittelräuming wurden redaktionel l ergänzt.

- Stadtwerke Gießen, Abt. Nahverkehr (02.1 1 .2021 ) :
Der Empfehlung, Festsetzung und Begründung dahingehend zu ändern,
dass auf dem Fernbusbahnhof auch Halteanlagen und Einrichtungen für
den Linienverkehr generel l und nicht nur ausnahmsweise zulässig sind,
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- Landkreis Gießen, Wasser- und Bodenschutz (05.1 1 .2021 ) :
Die Hinweise auf zumindest zeitweise erhöhte Grundwasserstände in
Nähe der Lahn und notwendige bauzeitige Wasserhaltungsmaßnahmen
wurden in der Begründung der Bebauungsplanänderung ergänzt. Die
Stel lungnahme wurde dem Vorhabenträger zur Kenntnis und Berücksich-
tigung weitergeleitet.

- Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt (1 2.1 1 .2021 ) :
Die Hinweise auf notwendige Abstimmungen mit der Deutschen Bahn und
Anforderungen an die Vorhabenplanung sowie das weitere Vorgehen
werden gemeinsam mit dem Tiefbauamt gegenüber der Deutschen Bahn
und dem Vorhabenträger vertreten und verhandelt werden. Die Hinweise
zur Prüfung und Optimierung der Planung für den Bau des
Fernbusbahnhofes und zu dessen Begrünung werden in der weiteren
Planung des Fernbusbahnhofes geprüft.

- Regierungspräsidium Gießen (1 2.1 1 .2021 ) :
Die Hinweise zum Hochwasser- und Starkregenschutz wurden zur Kennt-
nis genommen und geeignete Maßnahmen in der Vorhabenplanung
integriert und der Begründung entsprechend ergänzt. Zudem ist für das
Vorhaben ein Überflutungsnachweis nach DIN 1 986 verpfl ichtend. Der
Hinweis auf eine ggf. notwendige Erlaubnis vom 01 .1 1 .201 7 für die
Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Trennsystem „Lahnwiesen, 1 .
und 3. Bauabschnitt“, Stadt Gießen,die für das Gewässer Wieseck
erforderl ich ist, wurde an den Vorhabenträger weitergeleitet. Al lerdings
sind die Festsetzungen aus dem Altplan zum Mindestantei l an
unversiegelter Fläche unverändert übernommen worden.
Die Hinweise zum Bodenschutz/Altflächen wurden an den Vorhabenträger
weitergeleitet, der Wasser- und Bodenschutz des Landkreises sowie das
städtische Amt für Natur und Umwelt wurden im Verfahren betei l igt.

wird entsprochen, um den ÖPNV im Sinne der notwendigen Anpassung
an den Klimawandel als Alternative zum motorisierten Individualverkehr
zu optimieren. Die Anregungen zur Änderung der Fernbusbahnhofpla-
nung betreffen die diesem Planänderungsverfahren nachfolgende
Optimierungsplanung für den Bau des Fernbusbahnhofes und nicht die
Inhalte dieses Bebauungsplanverfahrens, aber die Vorschläge und die
Bitte um Betei l igung an der weiteren Planung des Fernbusbahnhofes
werden an das zuständige Tiefbauamt weitergegeben.

- Eisenbahnbundesamt (05.1 1 .2021 ) :
Die Hinweise auf die erforderl iche Betei l igung der Deutschen Bahn AG
wurden berücksichtigt, die Deutsche Bahn AG wurde bereits im Verfahren
betei l igt.

- Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (05.1 1 .2021 ) :
Die eingeforderte Zustimmung der Deutschen Bahn zur Verlängerung der
Unterführung und einer zukünftigen Sicherung der Durchführung der
Baumaßnahmen für den mittleren Tei l der Verlängerung wurde im Rahmen
der Vorbereitung des Durchführungsvertrags mit der Deutschen Bahn
besprochen und schriftl ich belegt.
Die Hinweise zu bestehenden Bushaltestel len und deren barrierefreien
Ausbau betreffen nicht das Plangebiet und die Inhalte dieser Bebau-
ungsplanänderung.

- Mittelhessische Wasserbetriebe (1 2.1 1 .2021 ) :
Die Hinweise zur Sicherung von Leitungsrechten in der Bodenordnung
wurden an das Vermessungs- und Tiefbauamt sowie den Vorhabenträger
weitergegeben. Die Hinweise zum Schutz vor Starkregen wurden an den
Vorhabenträger weitergegeben und im Durchführungsvertrag aufge-
nommen; tei lweise betreffen sie die zukünftige Fernbusbahnhofplanung
außerhalb des Geltungsbereichs dieser Bebauungsplanänderung. Der
Investor muss für sein Vorhaben ein Überflutungsnachweis vorlegen,
nachdem eine schadlose Überflutung des Grundstücks bei einem
mindestens 30jährigen Regenereignis sichergestel l t wird.
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Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und
Hinweise:
- hessen ARCHÄOLOGIE (1 9.1 0.2021 )
- Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (25.1 0.2021 )
- Deutscher Wetterdienst (01 .1 1 .2021 )
- Polizeipräsidium Mittelhessen (01 .1 1 .2021 )
- EAM Netz GmbH (01 .1 1 .2021 )
- Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (02.1 1 .2021 )
- Universitätsstadt Gießen, Wirtschaftsförderung (1 0.1 1 .2021 )

Keine Stellungnahmen abgegeben haben:
- Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt
- Landkreis Gießen, Gesundheitsamt und Kreisstraßen
- Staatl iche Technische Überwachung Hessen
- Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Untere Denkmalschutzbehörde
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Amt für Brandschutz
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
- Hessische Gesel lschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.
- Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.
- Naturschutzbund Deutschland e.V.
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Straßenverkehrsbehörde
- Mittelhessen Netz GmbH, Abt. Stromversorgung
- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme
- Stadwerke Gießen AG, Abt. Wasserversorgung
- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Gasversorgung
- Universitätsstadt Gießen, Jugendamt
- Universitätsstadt Gießen, Gartenamt
- Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt
- Universitätsstadt Gießen, Frauenbeauftragte
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vom: 16.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: TELEKOM

Zu 1.
Die angeführte Leitung verläuft am Ende innerhalb des festgesetzten
Baufensters und unterhalb der geplanten Lehrkräfteakademie, so dass die
Leitung mit dem neuen Hausanschluss angepasst bzw. verlegt werden
muss und nicht in ihrer aktuel len Lage in Gänze erhalten werden kann.
Mit dem Verkauf der ehemaligen Bahngrundstücke sind die
grundbuchliche Belastungen dieser Flächen an die neuen Eigentümer
weitergegeben worden, so auch die Duldung von bestehenden
Telekommunikationsanlagen. Der von der Telekom eingeforderte Erhalt
bzw. fal ls dies aufgrund von Baumaßnahmen nicht möglich ist, die
Verlegung der Leitungen durch den Grundstückseigentümer ist grund-
buchl ich gesichert. Es bedarf diesbezüglich keiner Änderung des
Bebauungsplanes.
Die Hinweise mit Anlagen zur Kabelschutzanweisung werden an den
Vorhabenträger weitergegeben.

1.
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vom: 16.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: TELEKOM
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vom: 17.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur
Zu 1.
Der Hinweis wird in den textl ichen Festsetzungen der Anregung
entsprechend redaktionel l geändert.

Zu 2.
Die Begründung wird entsprechend dem Hinweis redaktionel l geändert.

1.

2.
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vom: 17.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur
3.

Zu 3.
Das Land Hessen setzt dem Vorhabenträger konkrete Anforderungen an
das Raumprogramm und die Grundrisse. Die Belichtung der Räume muss
der Arbeitsstättenverordnung und den Regeln für Arbeitsstätten
entsprechen. Daher wird dem Vorschlag, die textl ichen Festsetzungen zu
ändern, nicht gefolgt. Vielmehr werden mögliche Maßnahmen zur
Vermeidung von Vogelschlag im Vorfeld der Baugenehmigungsplanung
des Vorhabens von der Stadt mit dem Vorhabenträger abgestimmt und ein
entsprechender Hinweis dazu wird in die Begründung aufgenommen
werden.

Zu 4.
Der Anregung wird gefolgt. Die Begutachtung des hinteren
Grundstückszwickels, der bisher noch nicht kartiert wurde, deren
Absperrung durch einen Bauzaun bis zur möglichen Begutachtung ca.
Mitte Juni 2022 und ggf. das Abfangen der Zauneidechse werden im
Durchführungsvertrag gesichert.

Eine Baumpflanzung kann innerhalb der Fläche des Busbahnhofes
realisiert werden, weitere Baumpflanzungen sind zugunsten der
hochverdichteten Nutzung und dem Erfordernis eines größeren Baufeldes
nicht möglich.

4.
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vom: 17.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

Zu 5.
Die textl iche Festsetzung wird nicht um den Hinweis ergänzt, dass eine
Ausbau der Dachbegrünung von Solaranlagen nicht ausgeschlossen wird,
weil der Hinweis keine bindende, d.h. festsetzende Wirkung entfalten
würde. Vielmehr wird der Hinweis in der Begründung ausgeführt und im
Durchführungsvertrag die Unterpflanzung der Solaranlagen verbindlich
aufgenommen.

Zu 6.
Die aus der Klimaanalyse empfohlenen Maßnahmen zur Verbesserung der
bioklimatischen Situation und Durchlüftung werden zugunsten der
Ansiedlung der Lehrkräfteakademie reduziert. Durch die Planung werden
jedoch keine Verschlechterungen gegenüber der ehemals vorhandenen
Bebauung erwartet, da jene auch als Riegel gewirkt hat; der ehemalige
Lüftungskorridor für temperaturausgleichende Kaltluftströmung im Süden
des Vorhabens bleibt weiterhin bestehen.
Das Land Hessen gibt vor, dass die begehbare Dachterrasse in Gänze als
Frei luft-Versammlungsfläche zur Verfügung stehen sol l . Gerade in Zeiten
der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig solche
Frei luftangebote für Besprechungen und Seminare als auch Pausenzeiten
sind. Deswegen ist keine Begrünung der Terrasse möglich und der
Anregung kann leider nicht gefolgt werden.

6.

5.
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vom: 17.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

Zu 7.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Land Hessen setzt dem
Vorhabenträger konkrete Anforderungen an das Raumprogramm und das
Gebäude. Zudem verfolgt das Land Hessen, auch im Rahmen derartiger
Public-Private-Partnership-Model le, bei denen ein Investor für das Land
baut und das Land den Neubau anmietet, eigene Ziele des
kl imafreundlichen Bauens. Der Hinweis wurde in die Begründung
aufgenommen und wird im Vorfeld der Baugenehmigungsplanung des
Vorhabens von der Stadt mit dem Vorhabenträger abgestimmt.

7.
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vom: 30.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DEUTSCHE BAHN AG

1.

Zu 1.
Der Hinweis auf die notwendige Regelung und Abstimmung bau- und
eigentumsrechtl icher sowie vertraglicher Sachverhalte wird zur Kenntnis
genommen. Im Rahmen der noch abzuschl ießenden Planungsvereinbarung
mit der Bahn zur Verlängerung der Personenunterführung, des
Durchführungsvertrags mit dem Vorhabenträger, innerhalb des
angelaufenen Bodenordnungsverfahrens sowie bei der Vorhabenplanung
und dem zugehörigen Baugenehmigungsverfahren werden diese Belange
berücksichtigt und geregelt werden.

Zu 2.
Eine ausreichende Zufahrt zur Holzverladung ist im Bestand und nach dem
Bau der Lehrkräfteakademie gegeben. Nach der bis etwa 2024
erwarteten Sanierung der 2. Bahnbrücke über die Lahnstraße wird eine
ausschl ießliche Zufahrt der LKWs über die Lahnstraße vorgesehen.
Entsprechende Schleppkurvennachweise wurden bereits von einem
Ingenieurbüro vorgelegt. Ein Umbau der bestehenden Zufahrt wird
voraussichtl ich erst mit dem Bau des Fernbusbahnhofes erfolgen und die
Anforderungen an die Zufahrtsbreite werden in der nachfolgenden finalen
Planung des Fernbusbahnhofes berücksicht werden müssen. Der
Bebauungsplan steht diesem nicht entgegen.
Die geforderten Wendeanlagen für LKW sind weder im Bestand vorhan-
den noch erforderl ich, da durch die zwei Ausfahrten der Holzverladung
zur Margaretenhütte ein Durchfahren der Holzverladung möglich und
üblich ist. Die Neuanlage eines Wendehammers für LKWs hätte noch deut-
l ich größere Dimensionen als im zu ändernden Bebauungsplan vorgese-
hen und ist außerhalb der Bahnflächen im Bereich der Bebauungsplan-
änderung aufgrund der räumlichen Begrenztheit und der diversen hier
geplanten Vorhaben von hoher öffentl icher Bedeutung, nicht möglich.

2.
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vom: 30.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DEUTSCHE BAHN AG

3.

4.

5.

6.

Zu 3.
Geh- und Fahrrechte sind privatrechtl ich zwischen Bahn- und
Vorhabenträger geregelt und werden durch die Bebauungsplanänderung
nicht geändert oder undurchführbar gemacht.

Zu 4.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende Abstimmungen
sind angebahnt und werden erfolgen.

Zu 5 bis18.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, treffen aber nicht den
Inhalt der Bebauungsplanänderung. Sie wurden mit dieser Stel lungnahme
an den Vorhabenträger und zuständige Fachämter zur Kenntnis
weitergeleitet. Zudem werden in den Hinweisen der textl ichen
Festsetzungen sowie in der Begründung zur Bebauungsplanänderung
Anforderungen der Bahn entsprechend angeführt.
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vom: 30.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DEUTSCHE BAHN AG

7.

8.
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vom: 30.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DEUTSCHE BAHN AG

9.

10.
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vom: 30.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DEUTSCHE BAHN AG

11.

13.

14.

15.

12.
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vom: 30.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DEUTSCHE BAHN AG

16.

17.

18.

19.

Zu 19.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bestehende Kanal- und
Leitungslagen wurden zwischen Deutscher Bahn und dem Vorhabenträger
privatrechtl ich gesichert. Die genaue Lage des Kanals und ggf. der
Umgang mit dem Kanal wird im Rahmen der Vorhabenplanung untersucht
und zwischen Vorhabenträger und Deutscher Bahn abgeklärt. Der
Hinweis wurde mit dieser Stel lungnahme an den Vorhabenträger sowie
das Tiefbauamt zur Kenntnis weitergeleitet.
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vom: 30.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DEUTSCHE BAHN AG

20.

21.

22.

23.

24.

Zu 20 bis 24.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, treffen aber nicht den
Inhalt der Bebauungsplanänderung. Sie wurden mit dieser Stel lungnahme
an den Vorhabenträger und zuständige Fachämter zur Kenntnis
weitergeleitet. Zudem werden in den Hinweisen der textl ichen
Festsetzungen sowie in der Begründung zur Bebauungsplanänderung
Anforderungen der Bahn entsprechend angeführt.
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vom: 30.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DEUTSCHE BAHN AG

25.

Zu 25.
Dem Hinweis wurde entsprochen und der Hinweis in den textl ichen
Festsetzungen redaktionel l geändert.
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vom: 30.11.2021

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: 1 . Änd. Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger
öffentl icher Belange gem. § 1 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DEUTSCHE BAHN AG




